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Elterngeld kann das Kindergeld gefährden

Presseinformation

Kindergeld wird für in Ausbildung befindliche erwachsene Kinder nur gezahlt, wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag von 7 680 Euro im Jahr nicht übersteigen. Wenn Kinder selbst Mutter oder Vater sind, zählt das Elterngeld zu den anrechenbaren Bezügen. Das sollte nach Mitteilung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) bedacht werden. 

Elterngeld gibt es für alle seit dem 1. Januar dieses Jahres geborene Kinder. Dieses beträgt 
67 Prozent des vor der Geburt des Kindes erzielten durchschnittlichen Monatsnettoeinkommens, höchstens 1 800 Euro, mindestens jedoch 300 Euro. 

Das vor 2007 gezahlte Erziehungsgeld war grundsätzlich steuerfrei und spielte auch bei der Ermittlung der Einkünfte und Bezüge einer kindergeldberechtigten Mutter keine Rolle. Anders dagegen ist das neue Elterngeld eine Lohnersatzleistung und wird bei der Berechnung als Bezug  angerechnet. Darauf einigten sich kürzlich die obersten Finanzbehörden. Für einige erwachsene, in Ausbildung befindliche Mütter oder Väter könnte das den Verlust des eigenen Kindergeldes bedeuten. Denn dieses gibt es nur, wenn die Einkünfte und Bezüge 7 680 Euro im Jahr nicht überschreiten. Nach Auskunft des Verbandes bleibt bei der Anrechnung des Elterngeldes jedoch ein Betrag von 300 bzw. 150 Euro monatlich unberücksichtigt. Wer dennoch mit den Einkünften und Bezügen über den Grenzbetrag liegt, sollte vorab überlegen, ob nicht der Partner die Pflege des Kindes zeitweise übernehmen kann oder die Anspruchsdauer verlängert werden sollte. Gut beraten ist, wer diese Möglichkeiten bereits im Vorfeld prüft.

Weitere Informationen zum Kindergeldanspruch erhalten Arbeitnehmer oder Arbeitslose als Mitglied in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren.
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